
Leistungsbewertung im Fach Philosophie Sek (II) 

Die Beurteilung von Schülerleistungen wird neben den allgemeinen schulischen Richtlinien, Gesetzen 

und Erlassen durch die Vorgaben der Kernlehrpläne für die jeweiligen Fächer geregelt. Die 

Leistungsbewertung setzt sich dabei zusammen aus der schriftlichen Leistung sowie der Note im 

Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“. Die Anforderungen sollen dabei dem Stand der 

Kompetenzentwicklung und Förderung entsprechen und orientieren sich somit an den im schulinternen 

Curriculum aufgeführten Kompetenzen. D Die im Weiteren genannten Teilaspekte zeigen 

Möglichkeiten der „Sonstigen Mitarbeit“ auf und stellen keinen abschließenden Katalog dar. Zur 

„Sonstigen Mitarbeit“ gehören z.B. 

• Beiträge zum Unterrichtsgeschehen 

• Präsentationen 

• Vorträge 

• Vortrag eines Gruppenergebnisses 

• Szenische Darstellungen 

• Mitarbeit in kooperativen Arbeitsformen 

• Einüben und Anwenden philosophischer Gesprächsformen 

• Auf Wissensfragen antworten 

• Führen und Gestalten einer Arbeitsmappe 

• Schriftliche Übungen 

• Protokolle 

• Referate 

• Produktionsorientierte Verfahren 

• Schriftliche Formen der Analyse philosophischer Texte 

• Essays 

Über die mündliche Mitarbeit hinaus können also weitere Formen der „Sonstigen Mitarbeit“ einen 

Anteil der Note ausmachen. Im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ wird darüber hinaus beurteilt, 

inwieweit Schülerinnen und Schüler vor allem zu mündlichen Beiträgen im Unterrichtsgeschehen 

fähig und bereit sind. Dabei spielen Qualität und Kontinuität eine Rolle. 

Als Maßstäbe für die Bewertung der „Sonstigen Mitarbeit“ werden bzgl. der Darstellungsleistung z.B. 

herangezogen: 

• Sprachliche Richtigkeit 

• Gedankliche Strukturiertheit 

• Situationsangemessene Ausdrucksfähigkeit 

• Anwendung der Fachsprache/der Fachmethodik. 

Die inhaltliche Leistung kann dabei qualitativ in drei Anforderungsbereiche gegliedert werden 

• Reproduktion 

• Reorganisation und Transfer 

• Reflexion und Problemlösung. 

 



 

Die Leistungsbewertung der Klausuren orientiert sich an folgenden Vorgaben: 

• Aufbau der Klausuren als dreiteilige Klausur  (Anforderungsbereiche I bis III) in der 

Qualifikationsphase und Bewertung anhand der Kriterien für die schriftliche Abiturprüfung. 

(www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de) 

• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung – Aufgabenbeispiele für die gymnasiale 

Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Philosophie 

• Richtlinien Philosophie/ausgewiesene Kompetenzen im Kernlehrplan 

• In der Einführungsphase ist die Beschränkung der Arbeitszeit auf 90 Minuten zu beachten. 

Übersicht über die Operatoren 

Operator  Definition  
AFB- 
Bandbreite  

analysieren  
Materialien / Sachverhalte und Zusammenhänge in ihren 
Einzelaspekten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Aspekten 
erschließen und darstellen  

II  

anwenden  
theoretische Ansätze, Methoden, logische Regeln auf oder in 
neue(n) Zusammenhänge(n) reorganisieren  

II  

beschreiben  
Aspekte eines Sachverhaltes oder eines Materials detailliert 
darstellen  

I  

beurteilen  
zu Aussagen / Sachverhalten / Problemen ein fachlich begründetes 
Urteil entwickeln  

III  

bewerten  
zu Aussagen / Sachverhalten / Problemen nach ausgewiesenen 
Wertmaßstäben ein fachlich abgesichertes eigenes Urteil 
formulieren  

III  

darstellen / 
darlegen  

eine philosophische Position oder Hauptaussagen, Problemstellung 
bzw. Anliegen eines Textes entfalten  

I–II  

einordnen  
Sachverhalte oder Positionen mit erläuternden Hinweisen und 
Begründungen in einen umfassenderen fachlichen Zusammenhang 
stellen  

II  

entwickeln  
zu einem Sachverhalt oder einer Problemstellung ein eigenes 
Lösungskonzept entwerfen und begründend darstellen  

III  

erarbeiten  
Argumentationsgang / Gedankengang / Hauptaussage / 
Problemstellung eines Textes oder eines anderen Materials darlegen  

I–II  

erklären  
Begründungszusammenhänge eines Textes oder einer Position bzw. 
Sachverhalte darlegen und veranschaulichen  

I–II  

 erläutern    einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen / Beispielen 
veranschaulichen  

  I–II   

erörtern  
zu einer Problemstellung eine Argumentation entwickeln, die zu 
einer begründeten eigenen Beurteilung / Stellungnahme führt  

II–III  

rekonstruieren  
Argumentationsgang / Gedankengang eines Textes bzw. einer 
philosophischen Position in seinem Aufbau darstellen  

I–II  

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/


 

 

Grundsätze für die Bewertung (Notenfindung)  

Für die Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen ist folgende Tabelle zu verwenden:  

Note  Punkte  Erreichte Punktzahl  

sehr gut plus  15  100 – 95  

sehr gut  14  94 – 90  

sehr gut minus  13  89 – 85  

gut plus  12  84 – 80  

gut  11  79 – 75  

gut minus  10  74 – 70  

befriedigend plus  9  69 – 65  

befriedigend  8  64 – 60  

befriedigend minus  7  59 – 55  

ausreichend plus  6  54 – 50  

ausreichend  5  49 – 45  

ausreichend minus  4  44 – 40  

mangelhaft plus  3  39 – 34  

mangelhaft  2  33 – 27  

mangelhaft minus  1  26 – 20  

ungenügend  0   

 

 

 

 


